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Durchführung einer Informationsveranstal-
tung und Unterlageneinsicht zum Bau einer 
öffentlichen Erschließungsstraße als Ver- 
längerung der Beckstraße bis zur Goerdeler- 
straße (Verfahren gemäß § 125 Abs. 2 BauGB)

Am 17.12.2019 um 16:00 Uhr in der Friedrich- 
Ebert-Straße 152, Raum 401 wird der nach- 
stehend aufgeführte Planentwurf in einer  
öffentlichen Bürgerinformationsveranstaltung 
vorgestellt.

Bebauungsplanersetzendes Verfahren  
Bau einer öffentlichen Erschließungsstraße 
als Verlängerung der Beckstraße bis zur  
Goerdelerstraße zur Entwicklung einer 
wohnbaulichen Nachnutzung

Ziel und Zweck des Planentwurfs ist die  
Herstellung einer öffentlichen Erschließungs-
straße im Bereich der ehemaligen Fridtjof- 
Nansen-Realschule in Walsum-Vierlinden. 

Der Planentwurf sowie die zugehörige Begrün-
dung können vor der Informationsveranstaltung 
vom 10.12.2019 sowie im Nachgang noch bis 
einschließlich 14.01.2020 (Hinweis: mit Aus- 
nahme der Betriebsschließung vom 23.12.2019 
bis 31.12.2019) im Bezirksamt Walsum, Raum 
405, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, 
montags bis donnerstags in der Zeit von 8:00 
bis 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 14:00 
Uhr und eine Stunde vor Beginn der öffentlichen 
Sitzung in Raum 401 eingesehen werden.

Während dieser Auslegungsfrist können Hinweise 
und Stellungnahmen beim Oberbürgermeister der 
Stadt Duisburg, Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement abgegeben werden. 

Auskünfte zu dem Planentwurf können beim  
Amt für Stadtentwicklung und Projektmanage-
ment, Stadthaus, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 
Eingang Moselstraße, 47051 Duisburg, Zimmer 
307 montags bis donnerstags von 8:00 bis 12:00 
Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags 
von 8:00 bis 14:00 Uhr erteilt werden. Bei Bedarf 
können zusätzliche Termine innerhalb der Ausle-
gungsfrist individuell vereinbart werden.
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Der Planentwurf sowie die zugehörige Begrün-
dung sind auch im Internet unter der Adresse 
www.duisburg.de/stadtentwicklung unter dem 
Menüpunkt „Aktuelles“ einzusehen.

Duisburg, den 12. November 2019

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt: 
Frau Mosch
Tel.-Nr.: 0203 283-8669 

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung wird 
darauf hingewiesen, dass personenbezogene 
Daten in den abgegebenen Stellungnahmen zum 
Zweck der Abwägung nach dem Baugesetzbuch 
erhoben und gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise zum  
Datenschutz finden Sie unter  
https://www.duisburg.de/datenschutz.
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Bereich des bebauungsplanersetzenden Verfahrens gemäß
§ 125 (2) Baugesetzbuch in Walsum-Vierlinden
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Verschrottung von im öffentlichen Verkehrsraum aufgefundenen Altkleidercontainern

Es wurden 36 Altkleidercontainer an folgenden Standorten im öffentlichen Verkehrsraum aufgefunden und in Verwahrung genommen:

Fundort          Aufsteller

Duissern    Am Schnabelhuck 9    anonym

Hamborn   Kampstraße     anonym

Hamborn   Reichenberger Straße neben Hs-Nr. 33  anonym

Homberg   Sandstraße / Ecke Elisenstraße   anonym

Homberg   Sandstraße / Ecke Elisenstraße   anonym

Homberg   Schwarzer Weg / Ecke Am Flutgraben  anonym

Homberg   Bruchweg, Höhe Hs-Nr. 331    anonym

Homberg   Bruchweg, Höhe Hs-Nr. 331    anonym

Homberg   Bruchweg, Höhe Hs-Nr. 331    anonym

Homberg   Paßstraße (Parkplatz)    anonym

Huckingen   Wanheimer Straße / Ecke Atroper Straße  anonym

Laar    Rheinstraße / Ecke Deichstraße   anonym

Meiderich   Neumühler Str. 50     anonym

Meiderich   Berliner Straße ggü. Real-Markt   anonym

Meiderich   Berliner Straße ggü. Real-Markt   anonym

Meiderich   Berliner Straße ggü. Real-Markt   anonym

Meiderich   Westender Straße (Parkplatz Schule)   anonym

Rheinhausen   Mozartstr. 2-3     SLS

Rheinhausen   Franz-Schubert-Straße ggü. Hs-Nr. 8-12  bvse
            Entsorgergemeinschaft e.V.
           
Rheinhausen   Händelstraße     anonym

Rheinhausen   Hildegardstr. 3     Content KG

Rheinhausen   Kampstr. 18     anonym

Rheinhausen   Atroperstr. 19     anonym

Rumeln-Kaldenhausen  Rheinhausener Str. 3    Gesellschaft für Förderung
           und Unterstützung –
           Aktion Friedensdorf
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Fundort          Aufsteller 

Rumeln-Kaldenhausen  Lohfelder Weg – Parkplatz    SLS

Rumeln-Kaldenhausen  Borgschenweg 16     SLS

Rumeln-Kaldenhausen  Dorfstr. 63     anonym

Röttgersbach   Ardesstr. 2     RB-Container

Serm    Am Rübenkamp     anonym

Ungelsheim   Goslarer Str. 1     anonym

Walsum    Dr.-Wilhelm-Roelen-Str. 417    Content KG

Walsum    Im Eickelkamp 73     anonym

Walsum    Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße    FIBITEX International

Wanheim   Ehinger Str. 106     Content KG

Wanheimerort   Im Schlenk / Ecke Dornstraße   anonym

Wanheimerort   Düsseldorfer Str. 504    anonym

Die aufgeführten Behälter sollen nun  
verschrottet werden. Mit dieser Bekannt- 
machung möchte ich die Eigentümer  
darauf hinweisen, dass gegen Zahlung der 
mit der Einziehung und Lagerung verbun-
denen Kosten die eigenen Container aus-
gelöst werden können. Eigentümer können 
sich innerhalb eines Monats nach dieser 
Bekanntmachung mit der Gemeinnützigen 
Gesellschaft für Beschäftigungsförderung 
mbH, Warbruckstr. 89, 47169 Duisburg in 
Verbindung setzen.

Sofern bei der vorgenannten Gesellschaft 
keine schriftliche Mitteilung zwecks Aus-
lösung der eingezogenen Behälter vorliegt, 

werden die Container bei der Gemein-
nützigen Gesellschaft für Beschäftigungs-
förderung mbH, Warbruckstr. 89, 47169 
Duisburg verschrottet.

Duisburg, den 11. November 2019

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203 283-3360
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Auskunft erteilt:
Frau Haan
Tel.-Nr.: 0203 283-3648

Ungültigkeitserklärung von Dienst- 
siegeln

Folgende städtische Dienstsiegel (Durch-
messer 1,8 cm) werden hiermit für ungültig 
erklärt.

Die Siegel tragen das Stadtwappen und 
folgende Umschriften:

„Siegel der Stadt Duisburg 378“
„Siegel der Stadt Duisburg 391“
„Siegel der Stadt Duisburg 446“

Duisburg, den 15. November 2019

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Cervik

Auskunft erteilt:
Frau Ünlü
Tel.-Nr.: 0203 283-8435

Ungültigkeitserklärung von Dienst- 
siegeln

Folgende städtische Dienstsiegel werden 
hiermit für ungültig erklärt.

Die Siegel tragen das Landeswappen NRW 
und folgende Umschriften:

(Durchmesser 3,5 cm)
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Homberg 2“
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Homberg 10“
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Rheinhausen 1“
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Rheinhausen 2“
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Rheinhausen 3“
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Rheinhausen 4“
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen 1“
„Der Standesbeamte des Standesamts 
Rumeln-Kaldenhausen Kreis Moers“

(Durchmesser 2,8 cm)
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen 1“

(Durchmesser 2,4 cm)
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Homberg 1“
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Homberg 2“
„Der Standesbeamte des Standesamts 
Rheinhausen“
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Rheinhausen 1“
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Rheinhausen 2“
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Rheinhausen 3“
„Der Standesbeamte des Standesamtes 
Duisburg-Rheinhausen 4“

(Durchmesser 2,1 cm)
„Der Standesbeamte des Standesamts 
Rumeln-Kaldenhausen Kreis Moers“

Duisburg, den 7. November 2019

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag 

Haan

Amtliche Bekanntmachung des Jäger-
prüfungstermin 2019

Gemäß § 3 Abs. 3 der Verordnung zur 
Durchführung des Landesjagdgesetzes 
(Landesjagdgesetzdurchführungsverord-
nung – DVO LJG-NRW) vom 31. März 2010 
wird hiermit bekannt gegeben, dass die 
nächste Jägerprüfung beim Bürger- und 
Ordnungsamt der Stadt Duisburg ab dem 
20. April 2020 stattfindet.

Anträge auf Zulassung zur Prüfung müssen 
spätestens bis zum 20.02.2020 beim  
Bürger- und Ordnungsamt / Untere Jagd- 
behörde der Stadt Duisburg, Königstr. 
63-65, Zimmer 520, Duisburg-Stadtmitte 
(Postanschrift: Bürger- und Ordnungsamt, 
47049 Duisburg), eingereicht werden.

Nach dem 20.02.2020 eingehende An-
träge können nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Für die Prüfung werden eine Prüfungs- 
gebühr von 220,00 Euro sowie eine  
Zulassungsgebühr von 30,00 Euro erho-
ben, die nach besonderer Aufforderung zu 
entrichten sind.

Duisburg, den 7. November 2019

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Abels

Auskunft erteilt:
Herr Abels
Tel.-Nr.: 0203 283-2198
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anzumelden, da andernfalls das Spar- 
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 14. November 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Einladung zur öffentlichen Sitzung  
des Verwaltungsrates der Wirtschafts-
betriebe Duisburg – AöR

am Donnerstag, dem 5. Dezember 
2019, 15.00 Uhr
im Verwaltungsgebäude der Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg – AöR, Schifferstraße 190, 
47059 Duisburg, Zimmer 140 

Tagesordnung

TOP 1
Genehmigung der Niederschrift über die 
öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates 
am 06.12.2018

TOP 2
13. Änderung der Satzung der WBD-AöR 
über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Duisburg
(Abfallentsorgungssatzung)
(Vorlage 37/2019) 

TOP 3
15. Änderung der Satzung der WBD-AöR 
über die Erhebung von Gebühren für die 
Abfallentsorgung in der Stadt Duisburg
(Abfallentsorgungsgebührensatzung)
(Vorlage 43/2019)

TOP 4
13. Änderung der Satzung der WBD-AöR 
über die Straßenreinigung und die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren in 
der Stadt Duisburg
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)
(Vorlage 40/2019)

TOP 5
13. Änderung der Satzung der WBD-AöR 
über die Abwasserbeseitigung in der Stadt 
Duisburg
(Abwasserbeseitigungssatzung)
(Vorlage 35/2019)

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202982694 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 5. November 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202659664 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 6. November 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen  
die Sparkassenbücher Nr. 3200463515 (alt: 
100463512), 3201517434, 3206049516 
(alt: 106049513) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
der Sparkassenbücher wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung der Sparkassenbücher 
anzumelden, da andernfalls die Spar- 
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 8. November 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3274071053  
(alt 174071050) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 4256052228  
(alt 156052227) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 31. Oktober 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202864777  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 31. Oktober 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202984096 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 31. Oktober 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4271006803  
(alt 171006802) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 31. Oktober 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3270033099  
(alt 170033096) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Spar- 
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 30. Oktober 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Ein Betrag in Höhe von 255.000,00 Euro 
des Jahresüberschusses für das Geschäfts- 
jahr 2017 wird auf neue Rechnung vor-
getragen. Der Restbetrag des Jahresüber-
schusses in Höhe von 508.589,07 Euro 
wurde zum 31.10.2018 an die Gesellschaf-
terin Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR 
ausgeschüttet.

Den Geschäftsführern der Kreislaufwirt-
schaft Duisburg GmbH, Herrn Marcus  
Bluhm, Herrn Ingo Wiele und dem Auf-
sichtsrat der Kreislaufwirtschaft Duisburg 
GmbH wird für das Geschäftsjahr 2017 
Entlastung erteilt. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 02.12.2019 bis 13.12.2019 
während der Geschäftszeiten unter Vor-
sprache beim Empfang im Verwaltungs-
gebäude der Kreislaufwirtschaft Duisburg 
GmbH, Schifferstr. 190, 47059 Duisburg 
zur Einsichtnahme aus.

Der Jahresabschluss zum Geschäftsjahr 
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017  
wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Duisburg, den 6. November 2019

Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH

Marcus Bluhm       Ingo Wiele
Geschäftsführer       Geschäftsführer

Jahresabschluss zum 31.12.2018 der 
Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH 
(KWD GmbH)

Die Gesellschafterversammlung hat in 
ihrer Sitzung am 02.07.2019 den mit 
dem uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PKF FASSELT SCHLAGE vom 15.04.2019 
versehenen Jahresabschluss 2018 der 
Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH mit 
einem Jahresüberschuss von 853.538,87 
Euro festgestellt, den Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2018 entgegengenommen 
und über die Verwendung des Jahresergeb-
nisses wie folgt beschlossen:

-  bei den Wirtschaftsbetrieben Duis- 
burg - AöR, Schifferstr. 190, 47059  
Duisburg, am Empfang, werktags, 
außer sonnabends, in der Zeit von  
8.00 Uhr bis 16.30 Uhr zur Aushändi-
gung bereitliegen

-  als zugestellt gelten, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
durch die Zustellung durch öffent- 
liche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs. 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Verbindung 
mit § 4 der Verordnung über die öffent- 
liche Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht vom 26.08.1999 (BekanntmVO) 
in der jeweils geltenden Fassung.

Duisburg, den 13. November 2019

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Karla Wilms
Gebührenabrechnung

Auskunft erteilt:
Frau Wilms
Tel.-Nr.: 0203 283-5918

Jahresabschluss zum 31.12.2017 der 
Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH 
(KWD GmbH)

Die Gesellschafterversammlung hat in 
ihrer Sitzung am 16.07.2018 den mit 
dem uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PKF FASSELT SCHLAGE vom 08.05.2018 
versehenen Jahresabschluss 2017 der 
Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH mit 
einem Jahresüberschuss von 763.589,07 
Euro festgestellt, den Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2017 entgegengenommen 
und über die Verwendung des Jahresergeb-
nisses wie folgt beschlossen:

TOP 6
13. Änderung der Satzung der WBD-AöR 
über die Erhebung von Abwasserbesei- 
tigungsgebühren, Abwasserabgaben-
gebühren, Gebühren für die dezentrale 
Abwasserentsorgung sowie über den  
Kostenersatz für die Herstellung von 
Grundstücksanschlüssen in der Stadt 
Duisburg
(Abwassergebührensatzung)
(Vorlage 44/2019)

Duisburg, den 15. November 2019

Linne
Beigeordneter
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung

Abfallentsorgungs-, Niederschlagswasser- 
gebührenbescheide:
03.01.2012, 02.01.2013, 03.01.2014, 
04.01.2015, 04.01.2016, 26.04.2017, 
18.05.2017, 11.09.2017, 11.12.2017
Straßenreinigungsgebührenbescheide:
03.01.2012, 02.01.2013, 03.01.2014, 
04.01.2015, 04.01.2016, 18.05.2017
Mahnbescheide:
29.02.2012, 24.05.2012, 28.11.2012, 
27.02.2013, 28.05.2013, 29.08.2013, 
28.11.2013, 06.03.2014, 03.06.2014, 
28.08.2014, 26.11.2014, 04.03.2015, 
29.05.2015, 26.08.2015, 02.12.2015, 
11.03.2016, 31.05.2016, 07.09.2016, 
13.01.2017, 04.03.2017, 04.07.2017

Zahlungspflichtige/r:
Frau Sigrid Heisterkamp
Kundennummer:
90025475
Bisherige Anschrift:
Hebbelstr. 8, 47445 Moers

Hiermit wird die vorstehend bezeichnete 
Empfängerin benachrichtigt, dass die  
genannten Bescheide

-  nicht zugestellt werden konnten, weil 
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu 
ermitteln war,
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lichen Belangen steht dieser Lage-
bericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. Unser  
Prüfungsurteil zum Lagebericht 
erstreckt sich nicht auf den oben 
genannten nicht inhaltlich geprüften 
Bestandteil des Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahres- 
abschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB unter Be- 
achtung der vom Institut der Wirtschafts- 
prüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss- 
prüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die 
sonstigen Informationen verantwortlich. 
Die sonstigen Informationen umfassen die 
im Abschnitt „Prüfungsurteile“ genannten, 
nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des 
Lageberichts.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht erstrecken 
sich nicht auf die sonstigen Informationen, 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 2. Dezember 2019 bis zum 
20. Dezember 2019 in den Räumen der 
EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg 
mbH, Willy-Brandt-Ring 44 in 47169 Duis- 
burg, im Sekretariat montags bis freitags 
in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr zur 
Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte DOMUS 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-
beratungsgesellschaft hat am 5. Juni 2019 
folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der EG DU 
Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH, 
Duisburg, - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2018 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der EG 
DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg 
mbH, Duisburg, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 geprüft. Die in Abschnitt IV. des Lage-
berichts enthaltenen lageberichtsfremden 
Angaben haben wir in Einklang mit den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht 
inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein  
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-  
und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2018 sowie ihrer Er- 
tragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018

 und
-  vermittelt der beigefügte Lagebericht 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesent- 

Ein Betrag in Höhe von 285.000,00 Euro 
des Jahresüberschusses für das Geschäfts- 
jahr 2018 wird auf neue Rechnung vor-
getragen. Der Restbetrag des Jahresüber-
schusses in Höhe von 568.538,67 Euro 
wird zum 31.10.2019 an die Gesellschaf-
terin Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR 
ausgeschüttet.

Den Geschäftsführern der Kreislaufwirt-
schaft Duisburg GmbH, Herrn Marcus  
Bluhm, Herrn Ingo Wiele und dem Auf-
sichtsrat der Kreislaufwirtschaft Duisburg 
GmbH wird für das Geschäftsjahr 2018 
Entlastung erteilt. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 02.12.2019 bis 13.12.2019 
während der Geschäftszeiten unter Vor-
sprache beim Empfang im Verwaltungs-
gebäude der Kreislaufwirtschaft Duisburg 
GmbH, Schifferstr. 190, 47059 Duisburg 
zur Einsichtnahme aus.

Der Jahresabschluss zum Geschäftsjahr 
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 wird 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Duisburg, den 6. November 2019

Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH

Marcus Bluhm      Ingo Wiele
Geschäftsführer      Geschäftsführer

Bekanntmachung der Feststellung des 
Jahresabschlusses und des Ergebnisses 
der Jahresabschlussprüfung der EG 
DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg 
mbH zum 31.12.2018

Die Gesellschafterversammlung hat den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 
mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
33.767,17 EUR festgestellt.

Der ausgewiesene Jahresüberschuss in 
Höhe von 33.767,17 EUR wird mit dem 
Gewinnvortrag in Höhe von 309.420,54 
EUR verrechnet. Der Bilanzgewinn in Höhe 
von 343.187,71 EUR wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten  
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflicht- 
gemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtigter  
oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

-  gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des  
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen- 
des Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere  
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere 
Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu 
ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
haben wir die Verantwortung, die sonsti-
gen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen,

-  wesentliche Unstimmigkeiten zum 
Jahresabschluss, den inhaltlich geprüf-
ten Bestandteilen des Lageberichts 
oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen 

 oder
-  anderweitig wesentlich falsch dar- 

gestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
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-  führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis aus- 
reichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere 
die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunfts- 
orientierten Angaben aus diesen  
Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientier- 
ten Angaben sowie zu den zugrunde  
liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir  
während unserer Prüfung feststellen.“

Düsseldorf, 5. Juni 2019

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellsaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Ranker       Köhler
Wirtschaftsprüfer       Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 15. November 2019

EG DU Entwicklungsgesellschaft  
Duisburg mbH
Die Geschäftsführung

Carsten Tum

-  beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-  ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetz- 
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes  der Fort-
führung  der  Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.

-  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres- 
abschlusses einschließlich der Angaben  
sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

-  beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage der 
Gesellschaft.
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